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Mitteilungen der Rhein-Zentralkommission
No. 47 vom 25. Juli 1933

Bericht der Zentral-Kommission für die
Rheinschiffahrt über die Julitagung 1933.

Die Zentral-Kommission für die Rheinschiff-
fahrt ist vom 5. bis 8. Juli 1933 in Straßburg
zu einer außerordentlichen Tagung zusammengetreten.

Den Vorsitz führte der außerordentliche

Gesandte Herr Jean GOUT.
Die Kommission beriet über die Maßnahmen,

die zur Behebung der Notlage in der
Rheinschiffahrt etwa getroffen werden können.
Sie wurde am 21. Juni mit einem von der
deutschen Delegation ausgehenden Vorschlage
befaßt, der in Anlehnung an die von einer großen
Anzahl von Reedereien und Partikulierschiffern
entwickelten Pläne eine Milderung der Notlage
durch allgemeine Herabsetzung der Beförde-
i'ungsfähigkeit der Rheinschiffe anstrebt. Im
Laufe der Tagung hat ihr die niederländische
Delegation Abänderungsanträge unterbreitet,
die das gleiche Ziel bezwecken und von
denselben Gedanken ausgehen.

Die Kommission hat diese Texte ausführlich

geprüft und schließlich den Entwurf eines
Uebereinkommens abgefaßt, der unverzüglich
den Regierungen der in der Kommission
vertretenen Staaten unterbreitet werden soll.

Im Verlauf ihrer Arbeiten sah sich die
Zentral-Kommission veranlaßt, folgenden
Beschluß zu fassen:

Die Kommission beschließt
in der Erwägung, daß jede Bemühung, um
der Notlage in der Rheinschiffahrt abzuhelfen,

vergeblich sein würde, wenn die
Eisenbahnen ihre Tarifmaßnahmen, die den
Verkehr von der Wasserstraße abziehen,
aufrecht erhalten sollten,

die Aufmerksamkeit der Regierungen
ernstlichst auf diesen Umstand zu lenken,
da sie der Meinung ist, daß die Abeichungs-
maßnahmen dazu angetan sind, die Notlage
in der Schiffahrt noch zu verschlimmern,
wenn die erforderlichen Umgestaltungen auf
dem Gebiete der Eisenbahntarife nicht rechtzeitig

durchgeführt werden.
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